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Betrifft 

Kundmachung gemäß § 11 Abs. 2 und 5 NÖ Grundverkehrsgesetz 2007 
 
 

K U N D M A C H U N G  
 

betreffend Rechtsgeschäft über land- und forstwirtschaftliche Grundstücke 

nach dem NÖ Grundverkehrsgesetz 2007, LGBl. 6800 

 
Bei der Grundverkehrsbehörde Bruck an der Leitha wurde ein Antrag auf Erteilung der 

grundverkehrsbehördlichen Genehmigung des nachstehenden Rechtsgeschäftes 

eingebracht: 

 
Name und Adresse des Veräußerers oder der Veräußerin bzw. des Nutzungsüberlassers 
oder der Nutzungsüberlasserin: 
Thomas und Gabriele Friesenbichler, 2640 Raach am Hochgebirge, Schlagl 34 
 
Art des Rechtsgeschäftes: Schenkungsvertrag 
 

Katastralgemeinde: Grundstücksnummer: Flächenausmaß: 

Raach 166/3 0,5753 ha 

 
Jede Person kann bis 14.07.2026 bei der Bezirksbauernkammer Neunkirchen ihr 

Interesse am Erwerb bzw. an der Nutzung des oben angeführten Grundstückes bzw. der 

oben angeführten Grundstücke schriftlich oder niederschriftlich anmelden. In die Urkunde 

über das Rechtsgeschäft kann innerhalb der oben genannten Frist bei der 

Grundverkehrsbehörde Bruck an der Leitha und bei der zuständigen 

Bezirksbauernkammer Einsicht genommen werden. 

 
 

Für den Bezirkshauptmann 

R o s n e r 
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Angeschlagen am: 

Abgenommen am:

 


